
Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Gräfenroda 

und die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Gräfenroda 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Gräfenroda bildet zwei Stimmbezirke und einen Briefwahlbezirk.  
Der Wahlräume befinden sich : 

 

 Stimm- 
bezirk 

Abgrenzung des Stimmbezirkes Wahlraum 
Straße, Hausnummer, Ort 

 0006 Gräfenroda 01: 
Alte Lache, An der Glashütte, An der Keramik, Dörr-
berg, Dörrberger Hammer, Kirchholz, Metzelbach, 
Rosental, Schiebigenberg, Schillerstraße, Schwarz-
bach, Siedlung, Straße der Einheit, Straße des Auf-
baus, Straße des Friedens, Waldstraße, Wiesen-
weg 

 
 
Feuerwehrgerätehaus Gräfenroda, Wald-
straße 42, 99330 Geratal OT Gräfenroda 

 0007 Gräfenroda 02: 
Am Bahnhof, Am Hopfenberg, Am Kellnerplatz, An-
spielgasse I, Anspielgasse II, Anspielgasse III, 
Bahnhofstraße, Burgstraße, Burgstraße II, Garten-
allee, Goethestraße, Heinrich-Heine-Straße, Hinter-
gasse, Hirtenwiese, Ilmenauer Straße,  Lindenplatz, 
Neue Straße, Poststraße, Stadel, Südstraße, Zum 
Wolfstal 

 
 
Bürgerhaus „Deutscher Hof“, Bahnhof-
straße 5 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  
Sitzungszimmer 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 05. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 Uhr 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder, der Gemeinderatsmitglieder und der Mitglieder des Ortschaftsrates der 
Ortschaft Gräfenroda wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem 
amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können 
einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen 
Kreise geben.  
Die Wähler können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, 
wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch 



dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Be-
werber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichfalls höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann 
entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises wird als Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine 
Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der 
aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnet. 
 
Für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Gräfenroda vergeben die Wähler ihre Stimme 
dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeich-
nen oder eine wählbare Person mit Nachnahmen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 

sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Per-
son bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum 

Wahlraum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme der Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.   Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
      oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
David Gimm, Wahlleiter 

 

 


